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	Praktikumsvertrag (unbezahles Praktikum)


Zwischen
Verwaltungseinheit einerseits

und
Praktikantin/Praktikant, Geburtsdatum
wohnhaft in
Wohnort andererseits

wird Folgendes vereinbart:

1. Die oben genannte Person wird als Art des Praktikums bei der Verwaltungseinheit angestellt.

Die Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Praktikantin/des Praktikanten und der Praktikumsleiterin/des Praktikumsleiters sind im Pflichtenheft umschrieben.

2. Beschäftigungsgrad:       %.
3. Vertragsdauer: vom       bis      .
4. Beginn des Praktikums:      .
5. Arbeitszeit: Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt       Stunden.

6. Anstellungsbedingungen:
· Die Praktikantin/der Praktikant ist nicht bei der Pensionskasse des Staatspersonals versichert.

· Es werden keine AHV-IV-EO-Beiträge erhoben.

· Bei Abwesenheit wegen Krankheit, Unfall usw. informiert die Praktikantin/der Praktikant die direkte Vorgesetzte/den direkten Vorgesetzten.

· Die Praktikantin/der Praktikant muss die dienstinternen Verwaltungsvorschriften einhalten, namentlich was die Arbeitszeit, den Ferienanspruch und die Benützung des Internets betrifft.

· Die Fahrkosen vom Wohnhort zur Praktikumsort gehen zu Lasten der Praktikantin/des Praktikanten. Sie/er wird für Dienstreisen entschädigt, die von der vorgesetzten Person ordnungsgemäss angeordnet worden sind.

· Die Praktikantin/der Praktikant ist während der ganzen Praktikumsdauer gemäss UVG gegen Berufsunfälle versichert.

· Die Praktikantin/der Praktikant ist verpflichtet, sich bei seiner privaten Krankenkasse gegen Nichtberufsunfälle zu versichern.

7. Dauer der Ferien im Jahr des Praktikumsantritts:       Arbeitstage.

8. Besondere Bedingungen:      .

9. Prämie: Prämie (Maximum CHF 600.00 vgl. Praktikumsrichtlinien vom 1. September 2009) nur bei schulbegleitender Erlangung der KBM oder bei Praktika während eines Universitätsstudiums.

10. Anwendbares Recht und subsidiäre Regelungen: Praktikumsrichtlinien vom 1. September 2009. Für alle nicht vorgesehenen Fälle erklären die Vertragsparteien das Obligationenrecht als massgebend.

11. Adresse der Fachstelle:       nur im Fall einer Prämienzahlung.

Freiburg,      
	Die Praktikantin/der Praktikant
Datum:      
	Die Dienstchefin/der Dienstchef

Name


	
ZURÜCKZUSENDEN DURCH DIE PRAKTIKANTIN/DEN PRAKTIKANT

2 unterschriebene Exemplare: an die Verwaltungseinheit:      


	WEITERLEITEN DURCH DIE VERWALTUNGSEINHEIT

Ist im Praktikumsvertrag die Auszahlung einer einmaligen Prämie vorgesehen (Ziff.9), ist das zweite Original der zuständigen Lohnberechnungsstelle zuzustellen 
In jedem Fall, muss eine Kopie dem POA zur Kenntnis zugestellt werden:

Route des Grives 2, 1763 Granges-Paccot, Tel.: 026 305 51 12, Fax 026 305 51 10
formation@fr.ch
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